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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung des Finanzausschusses der Stadtvertretung der Reuterstadt 

Stavenhagen  
vom 24.02.2026 

 
Top 6.4 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Reuterstadt Stavenhagen über die 

Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung) 
 

 
Herr Baumgarte fragt, was die berechneten Gebühren sind. 
 
Frau Neumann antwortet, dass es sich dabei um die kostendeckenden Gebühren handelt. 
 
Herr Müller macht den Vorschlag, dass man auch die kostendeckenden Gebühren beschließen 
kann. 
 
Frau Neumann macht den Vorschlag, dass die berechneten Gebühren dann auf volle Eurobe-
träge gerundet werden. 
 
Herr Robeck schlägt folgende Beschlussfassung vor: 
Die Gebühren werden in Höhe der berechneten Gebühr, gerundet auf volle Eurobeträge, fest-
gesetzt. Bei der Tarifstelle 3.7 Bescheinigungen gemäß §§ 7 h, 10f, 11a und 52 Abs. 21 Satz 6 
Einkommenssteuergesetz (EstG), § 82g wird die Gebühr auf 50 € festgesetzt. 
Er lässt darüber abstimmen: 
 
Beschluss: 
1. Die Stadtvertretung beschließt die vorliegende Kalkulation zur Erhebung von  
    Verwaltungsgebühren.  
 
2. Die Stadtvertretung beschließt die 2.Satzung zur Änderung der Satzung der  
    Reuterstadt Stavenhagen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren  
    (Verwaltungsgebührensatzung) mit folgender Änderung: 
 Die Gebühren werden in Höhe der berechneten Gebühr, gerundet auf volle  

Eurobeträge festgesetzt. 
Bei der Tarifstelle 3 Bauamt 
3.7 Bescheinigungen gemäß §§ 7 h, 10f, 11a und 52 Abs. 21 Satz 6  
Einkommenssteuergesetz (EstG), § 82g wird die Gebühr auf 50 € festgesetzt. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

7 0 7 7 0 0 

*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 

 
 


	Niederschriftsauszug

